
Sportrechtstagung der AG Sportrecht

Tagung vom 01. - 02. April 2022
Hotel Mondial Am Dom Cologne, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln

Freitag, 01.04.2021 (5,00 Zeitstunden nach FAO)

12.00 bis 13.15 Uhr gemeinsames Mittagessen

13.15 bis 13.30 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht
Rechtsanwalt Dr. Jörg Alvermann, Köln

13.30 bis 14.00 Uhr Wie sieht Sport in 2050 aus? Sport im 21. Jahrhundert
Prof. Sascha Schmidt, Chair Center for Sport and Management,
WHU - Otto Beisheim School of Management, Düsseldorf

14.00 bis 14.30 Uhr Diskussion

14.30 bis 15.15 Uhr Aus dem Leben eines Fananwalts
Rechtsanwalt René Lau, Berlin

15.15 bis 15.30 Uhr Diskussion

15.30 bis 16.00 Uhr Kaffeepause

16.00 bis 16.45 Uhr Was sind Strafen im Sport? Der BGH zum Fall Carl Zeiss Jena
Vorsitzender Richter am Landgericht Köln, Prof. Dr. Jan F. Orth, Köln

16.45 bis 17.00 Uhr Diskussion

17.00 bis 17.30 Uhr Aktuelle Fragen des Stadion- und Sportstättenbaus
(insb. ImissionsschG, NachbarR)
Rechtsanwalt Hans-Jörg Tamoj, Bonn

17.30 bis 17.45 Uhr Diskussion

17.45 bis 18.00 Uhr Kaffeepause

18.00 bis 18.30 Uhr Baurechtliche Anforderungen an die Errichtung und Erweiterung von
Sportstätten
Rechtsanwältin Denise Helling, Düsseldorf

18.30 bis 19.00 Uhr Diskussion

19.30 Uhr Gemeinsames Abendessen im Gaffel am Dom
Ab 22.30 Uhr laden wir Sie zu kölschen Klängen mit Björn Heuser ein.
Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln (auf Selbstzahlerbasis)

Samstag, 02.04.2021 (5,00 Zeitstunden nach FAO)

09.00 bis 09.15 Uhr Einführung 2. Tagungstag

09.15 bis 10.00 Uhr Einführung in das Pferderecht
Rechtsanwalt Marc Patrick Schneider, Finsing

10.00 bis 10.15 Uhr Diskussion

10.15 bis 11.00 Uhr Aktuelle Rechtsprechung und Problemstellungen im Vereinsrecht
Rechtsanwältin Prof. Dr. Anne Jakob, Karben

11.00 bis 11.15 Uhr Diskussion

11.15 bis 11.45 Uhr Kaffeepause



Sportrechtstagung der AG Sportrecht

Tagung vom 01. - 02. April 2022
Hotel Mondial Am Dom Cologne, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln

11.45 bis 12.30 Uhr (Rechtlicher) Umgang mit Corona im Handball
Rechtsanwältin Melanie Prell, Deutscher Handballbund e.V., Dortmund

12.30 bis 12.45 Uhr Diskussion

12.45 bis 13.45 Uhr Quo vadis? Bezahlter Sport und Gesetzliche Unfallversicherung;
Status quo, Schieflagen des Systems und Ausblick
Dr. Holger Niese, Justiziar des Deutschen Olympischen Sportbundes,
Frankfurt am Main

13.45 bis 14.00 Uhr Diskussion

14.00 bis 14.30 Uhr Abschließende Diskussion und Ausblick

15.00 bis 16.30 Uhr Besuch des Antidopinglabors des Instituts für Biochemie an der
Deutschen Sporthochschule Köln
Sportwiss. Prof. Dr. Mario Thevis, Am Sportpark Müngersdorf 6, 50933 Köln

____________________________________________________________________________________________

Teilnehmerinformationen:

Onlineanmeldung: www.anwaltakademie-event.de/2024

Tagungsort:
Hotel Mondial Am Dom Cologne, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln, Tel.: 0221 / 2063510, E-Mail: H1306-RE@accor.com

Organisation:
Mit der Organisation der Sportrechtstagung haben wir die DeutscheAnwaltAkademie-jurEvent beauftragt. Auf Ihre
Online-Anmeldung freut sich bei der DAA Herr Tobias Hopf, Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel.: 030 / 726153-180,
E-Mail: hopf@anwaltakademie.de

Teilnehmerbeitrag:
Die Teilnahmegebühr beträgt 100,00 € für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Sportrecht, 150,00 € für Mitglieder im FORUM Junger
Anwaltschaft, 400,00 € für Nichtmitglieder, 50,00 € für Studenten (nur mit gültigem Studentenausweis). Bei einem gleichzeitig mit
der Anmeldung erklärten Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft Sportrecht (Jahresbeitrag 83,00 €) wird die Teilnahmegebühr für Mitglieder
berechnet. Im Tagungsbeitrag sind die Tagungsunterlagen sowie alle Kaffeepausen und das Mittagessen enthalten.

Zimmerreservierung:
Hotel Mondial Am Dom Cologne, Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln,
EZ: 136,00 € inkl. Frühstück. Die Zimmer können unter dem Stichwort „AG Sportrecht“ abgerufen werden.

FAO-Bescheinigung:
Eine Bescheinigung gem. § 15 FAO über 10,00 Zeitstunden wird erteilt.

Stornierung
Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine etwaige Verhinderung. In
diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 18,- EUR. Sollte uns Ihre Absage bis fünf Tage vor Beginn der
Veranstaltung erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre
Stornierung erst nach den genannten Fristen erreicht.

Absage durch den Veranstalter:
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage des Seminars bei zu geringer Teilnehmerzahl (spätestens zwei Wochen vor
Beginn) oder bei Ausfall eines Referenten, Hotelschließung vorbehalten müssen. Die gezahlte Teilnehmergebühr werden wir
umgehend erstatten. Weitergehende Ansprüche sind, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens des
Veranstalters, seinen Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen.

Fotohinweis
Wir möchten darauf hinweisen, dass bei der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden, die gegebenenfalls in den
DAV-Medien veröffentlicht werden


